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wie z. B. Beheim-Schwarzbac h behaupte t hatte . Freilic h kame n 66 aus de r 

Pfalz, 127 au s Baden , 15 aus dem Elsaß , 2 aus de r Schweiz , 12 aus Bayern . 

Danebe n solche aus Hessen-Nassau , Hessen-Darmstadt , Sachsen , Mecklenburg . 

Einige kame n übrigen s doch aus den preußische n Ländern , so 62 aus Ost- un d 

Westpreußen , 54 aus Pommern , 53 aus der Mark , 13 aus Schlesie n un d 80 au s 

Südpreuße n selbst. (Einig e von diesen waren wohl „Weiterwanderer" , was die 

Kamme r nich t gemerk t hatte , wohl aber Nothard t bei seinem guten Personen -
gedächtnis. ) 

Da s Manuskrip t des Buche s von Weise lag seit 1942 vor, erst 1961 konnt e es 

gedruck t werden . Außer dem ausführliche n un d gut erläuterte n Abdruc k de r 

Tabell e (S. 54—114) enthäl t es allgemein e Bemerkunge n zum Siedelwer k im 

Posene r Gebiet , Vergleiche mi t de n Nachbarprovinzen , biographisch e Angaben 

übe r v. Nothard t un d viele ander e dankenswert e Dinge . Es ist übrigen s nich t 

richtig , daß übe r diese Frage n nie gearbeite t wurde . Übe r den Osttei l schriebe n 

Pytla k un d A. Breyer , übe r den Westen z. B. M. Laubert . Freilic h waren West-
preuße n un d Neu-Ostpreuße n besser bearbeitet , das Buch von Weise zeigt 

jedoch (gegen A. Müller) , daß in Südpreuße n meh r geleistet wurd e (S. 47—53). 
Auf die polnische n Darstellunge n (frühe r Karwowski, kürzlic h Mencel , Wąsicki) 

geht das Buch nich t ein , ich wies auf diese Arbeiten in de r Zs. f. Agrargesch. 

u. Agrarsoziologie 1956, S. 161, hin , freilich kenn t Weise mein e Schrifte n nicht , 

auch nich t Dt . Wiss. Zs. in Polen , Hef t 10, Deutsch e Monatsheft e in Pole n VII , 

S. 345 ff., wo er allerle i übe r die Haulände r im allgemeine n un d auch übe r 

„seine " Kolonie n hätt e finden  können . Viel darübe r finde t ma n auch in meine r 

Schrif t „Zu r Siedlungskund e des Warthe-Weichsellandes " (Wiss. Beiträg e zur 

Geschicht e u. Landeskd e Ost-Mitteleuropas , Nr . 52, 1961), die Weise bei de r 

Drucklegun g seine r Arbeit wohl noc h nich t kenne n konnte . 

Braunschwei g Walthe r Maa s 

Konstant y Grzybowski , Teori a reprezentacj i w Polsc e epok i odrodzenia . [Di e 

Repräsentationstheori e in Pole n im Zeitalte r de r Renaissance. ] Państw . 

Wydawn. Nauk. , Warszawa [Warschau ] 1959. 332 S. Brosch . Zù. 35,—. 

„I n memoria m Sacra e Regiae Maiestati s Sigismund i Augusti Regis Poloniae , 

Magn i Duci s Lituaniae " geschrieben , klingt dieses Buch mi t de r Feststellun g aus, 

daß mi t dem Tod e des letzte n Jagellone n Sigismun d Augustus zugleich der letzt e 

königlich e Parlamentarierführe r zu Grab e getragen wurde , der es verstande n 

hatte , den polnische n Sejm als ein Instrumen t der Regierun g virtuo s zu beherr -
schen un d mi t diesem in eine r für die Allgemeinhei t nützliche n Weise zusammen -
zuarbeiten . Dabe i ist dem Vf. in der Ansicht zuzustimmen , daß bereit s vor dem 

Erlösche n der Jagellonendynasti e die ursprünglic h polnische n Traditione n des 

Sejm durc h das Zustandekomme n der Lubline r Unio n von 1569 ein e nachhaltig e 

Beeinträchtigun g erlitte n hatten , inde m nämlic h nunmeh r litauische , weißruthe -
nisch e un d ukrainisch e Abgeordnet e in diesen einzogen , die außerhal b dieser 

selbstbewußte n Überlieferunge n aufgewachsen waren un d in starke r persönliche r 

un d wirtschaftliche r Abhängigkei t zu den Magnate n der litauische n Reichshälft e 

verharrten . 

De r Tite l de r Monographi e schmäler t nu r scheinba r ihre n Inhalt : De r Vf. schil-
der t nich t etwa nu r die Theori e der Repräsentation , sonder n vermittel t eine aus-
gezeichnet e Übersich t übe r die Funktione n der Organ e der Staatsgewal t in Re -
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naissance-Polen. Es wird das Verhältnis zwischen den adligen Wählermassen und 
ihren Abgeordneten zu den polnischen Reichstagen anschaulich gemacht („plena 
potestas" und die durch bindende Instruktionen beschränkte „limitata potestas" 
der Abgeordneten). 

Des weiteren wird das zwischen dem König, dem Senat und dem Abgeordne-
tenhaus (den drei Sejm-Ständen) damals bestehende Kräfte- und Spannungsfeld 
ausgedeutet, das für die polnische Adelsrepublik so bezeichnend war. Nament-
lich beschäftigt sich der Autor mit den besonderen Befugnissen und Obliegen-
heiten des Königs einerseits als Gesetzgeber und andererseits als „Exekutor" des 
gesetzgeberischen Willens der drei gemeinsam operierenden Sejm-Stände. Dabei 
ist festzustellen, daß die allseitigen Kompetenzen in der Renaissance noch kei-
neswegs endgültigen Abgrenzungen unterworfen waren. 

Im letzten Kapitel kommentiert der Vf. die mechanischen Ursachen, die die tat-
sächliche Übung der Mehrheitsbeschlüsse des Sejm in zunehmendem Maße ent-
werteten und in die Forderung nach absoluter Einstimmigkeit mündeten. Mit den 
dekadenten Auswüchsen dieser Forderung, den mit dem „liberum veto" getriebe-
nen Mißbräuchen einer späteren Epoche der polnischen Staatlichkeit, hatte sich 
der Autor nicht mehr zu befassen. Dennoch deckt die Lektüre gerade dieses auf-
schlußreichen Buches die eigentlichen Wurzeln des späteren rapiden Nieder-
ganges der „Adelsrepublik" in sinnfälliger Weise auf. Damit hat der Vf. einen 
wichtigen Beitrag zur polnischen Staatsrechtsgeschichte geleistet, der in jeder 
Weise zu begrüßen ist. 

Hamburg Georg Geilke 
Karl Hartmann, Polens Geist zwischen Ost und West. Eine Betrachtung zur 

geistigen Lage in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. (Schriftenreihe der 
Niedersächs. Landeszentrale für Politische Bildung. Ostprobleme. Bd 6.) 
Hannover 1962. 116 S. 

Das Büchlein ist weniger eine Betrachtung als eine Darstellung der ideellen 
Nachkriegsentwicklung auf den Gebieten der Literatur, Kunst, der wissen-
schaftlichen Forschung und der Kirche. Als Leitmotiv dient das wellenartige 
Auf und Ab einer bald mehr westlichen, bald mehr östlichen Orientierung. Der 
Vf. baut auf den zahlreichen Aufsätzen auf, die er besonders in der ZfO. und in 
„Osteuropa" veröffentlicht hat. Wie diese zeichnet sich auch das vorliegende 
Buch durch Sachkenntnis, Zuverlässigkeit und objektive Haltung aus. Die Pha-
sen der Entwicklung werden klar erkannt, die Einschnitte richtig gesetzt. Ver-
dienstlich sind vor allem die eindrucksvollen Belege für die Sowjetisierung des 
Hochschulwesens und der Forschung, ebenso für die polnischen Versuche eines 
Widerstandes dagegen. Prinzipien und Taktik der Kirche in den Auseinander-
setzungen mit der Staatsgewalt werden einsichtig gemacht. Sicherlich trifft es 
auch zu, daß der „polnische Oktober" kein plötzlicher Ausbruch, sondern Ergebe 
nis längerer Entwicklungen war und daß er durchaus kein Beweis für eine 
Liberalisierungspolitik der PZPR gewesen ist, eher für das Gegenteil (S. 60). 
Überhaupt wägt Hartmann seine Schlüsse und Urteile sorgfältig und realistisch 
ab. Er vermeidet eine Überschätzung des Einflusses freiheitlicher Regungen in 
Polen und ist sich der Abhängigkeit Polens von Moskau stets bewußt. Den 
zusammenfassenden Ausführungen über „Polens Sonderstellung" (S. 112 f.) kann 
zugestimmt werden. 


